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Nach einer ca. einjährigen Einführungsphase sowie einer bundesweiten, zielgruppengerechten und Füh-
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I.   ALLGEMEINES

Soldatinnen und Soldaten repräsentieren als Bürger in Uniform den Staat. Sie bestimmen durch ihr korrektes 
Auftreten in Uniform, insbesondere durch Aussehen, Haltung, Umgangsformen und Sprache sowie durch 
Leistungsfähigkeit das Bild des Österreichischen Bundesheeres in der Öffentlichkeit und prägen das Bild 
Österreichs im Ausland mit.

Große Teile der Bevölkerung ziehen aus dem Erscheinungsbild Rückschlüsse auf die militärische Disziplin 
und damit auf die Einsatzbereitschaft des Österreichischen Bundesheeres. Daraus ergeben sich Grenzen in 
Bezug auf modische  Entwicklungen.  Unterschiedliche Regelungen für Soldatinnen und Soldaten (zB bei 
Haartracht, Kosmetik etc.) berücksichtigen jedoch die wirklichkeitsgerechte Gestaltung des Dienstbetriebes.

Ordnung und Disziplin sind nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung für die Auftragserfüllung im Frieden 
und im Einsatz. Die formale Ordnung ist Ausdruck der inneren Haltung jeder bzw. jedes Einzelnen und der 
Armee. Sie bestimmt Abläufe im Dienst, in Ausbildung und im Einsatz. 

Das Leben in einer militärischen Gemeinschaft verlangt bewusste Einordnung in die Erfordernisse des Diens-
tes, oft auch unter Hintanstellung persönlicher Interessen, Wünsche und Bedürfnisse, sowie Inkaufnahme 
von Strapazen, Unannehmlichkeiten, Entbehrungen und sonstigen Härten.

Die Verhaltensnormen sind im speziellen Wesen des Militärs begründet und sind allgemein anerkannte, als 
verbindlich geltende Regelungen für das Zusammenleben sowie allgemeine Verhalten von Soldatinnen und 
Soldaten. Soldatisches Verhalten soll aber auch jene gesellschaftspolitischen Entwicklungen berücksichtigen, 
die für eine moderne und attraktive Armee sinnvoll und zweckmäßig erscheinen.

II.   REGELN FÜR DAS VERHALTEN IM EINZELNEN

1. Erhaltung der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit

a) Gesundheit und Dienstfähigkeit 
 Gesundheit (geistige und körperliche Leistungsfähigkeit) ist Grundvoraussetzung zur Bewältigung 

des Dienstes. Es ist daher allen die Einsicht zu vermitteln, alles zu tun, was die Gesundheit fördert 
und alles zu unterlassen, was sie schwächt. Es ist darauf zu achten, den Dienst im Zustand der 
erforderlichen körperlichen Eignung anzutreten.

 Die durch die militärische Ausbildung erreichte Leistungsfähigkeit soll in Eigenverantwortung 
erhalten werden, u.a. durch 
- ausreichende Ruhezeiten, 
- sportliche Betätigung, 
- Einhaltung regelmäßiger Essenszeiten und Einnahme ausgewogener Mahlzeiten, 
- Vermeidung von übermäßigem Alkoholkonsum in der dienstfreien Zeit und 
- keinerlei Konsum von verbotenen Substanzen nach dem Suchtmittel- und Arzneimittelgesetz. 

b)	 Körperpflege
 Die Art des militärischen Dienstes verpflichtet zu verstärkter Körperpflege und Sauberkeit, wobei 

sich aus der Erfahrung ergibt, dass die Einhaltung nachfolgender Normen im Interesse der/des 
Einzelnen und der Gemeinschaft anzustreben ist:
- Ganzkörperreinigung bei starker körperlicher Beanspruchung oder Verschmutzung,
- Haarwäsche nach Bedarf,
- tägliche Gesichtsrasur der nicht von Bart bedeckten, für Bart in Frage kommende Teile von 

Gesicht und Hals (sogenannte „Dreitagesbärte“ sind nicht zulässig),
- regelmäßiges Wechseln der Leibwäsche und der Socken,
- beim Schlafen in der Kasernunterkunft ist geeignete Bekleidung zu tragen (nicht unbekleidet). 

2. Äußeres Erscheinungsbild

a) Uniform
 Alle Einzelheiten der Zusammensetzung der Uniform, die Anzugsarten und Trageanlässe sind in 

der DVBH Anzugsordnung festgelegt.

b) Haartracht
 Die Haartracht darf den vorschriftsmäßigen Sitz der Kopfbedeckung sowie die Funktionalität 

der militärischen Ausrüstung nicht behindern. Sie muss sauber und gepflegt sein. Modische Fri-
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suren sind erlaubt, sofern sie nicht in Schnitt und Form besonders auffällig sind. Haarfärbungen/
Tönungen, zu denen auch einzelne Haarpartien (z.B. Strähnen) zählen, dürfen nur dem Spektrum 
der natürlichen Haarfarben entsprechen.

 Die Haare von Soldaten müssen kurz geschnitten sein. Augen und Ohren dürfen nicht bedeckt 
sein. Das Haar ist so zu tragen, dass bei aufrechter Kopfhaltung Uniform- und Hemdkragen nicht 
berührt werden.

 Die Haartracht von Soldatinnen darf die Augen nicht bedecken. Haare, die bei aufrechter Körper- 
und Kopfhaltung die Schulter berühren würden, sind am Hinterkopf gezopft, mit einem Band 
zusammengehalten (Pferdeschwanz) oder hochgesteckt zu tragen. Dabei sind Form und Farbe der 
Haarspangen/Bänder dezent zu halten.

c) Barttracht
 Voll- oder Teilbärte sind erlaubt. Sie sind gepflegt und mit einer Maximallänge von 3cm gestutzt 

zu halten. 

 Wenn im Einsatz aufgrund einer ABC-Bedrohung die „Lageangepasste ABC-Individualschutzstufe 
1 (LIST 1)“ oder darüber angeordnet wird bzw. im Friedensbetrieb ABC-Gefahrstoffe im Rahmen 
von Ausbildungen und Übungen verwendet werden (z.B. Life Agent Training), ist durch jeden 
Soldaten der Gesichtsbereich so zu rasieren, dass der Dichtrahmen der ABC-Schutzmaske auf 
der rasierten Haut aufliegt. Oberlippen- und Unterlippenbärte, sowie Koteletten bis auf Höhe der 
Ohrläppchen können weiter getragen werden.

 Im Gas- und Brandschutzdienst trifft die oa. Regelung immer zu.

 Bei vorschriftenkonformer Verwendung von Reiz- und Nebelstoffen (z.B. Hauptdichteprüfung) 
im Rahmen von Ausbildungen und Übungen, ist das Tragen eines kurzgeschnittenen Vollbartes 
zulässig.

 Kommandantinnen bzw. Kommandanten von Truppenkörpern oder Gleichgestellte können unter 
Berücksichtigung der Eigenart der militärischen Dienstverrichtung abweichende Regelungen im 
Einvernehmen mit der örtlichen Dienstnehmervertretung treffen. 

d) Kosmetik
 Dezente, pflegende und abdeckende Kosmetik (z.B. bei Hautunreinheiten) ist erlaubt. 

e) Schmuck
 Das sichtbare Tragen von Schmuck ist aufgrund möglicher Fremd- oder Selbstverletzung in Uniform 

nicht erlaubt. Ausgenommen davon ist das Tragen von Verlobungs-, Ehe- und Partnerschaftsringen 
sowie von Ehrenringen. 

 Dienststellenleiter bzw. -leiterinnen können unter Berücksichtigung der Eigenart der Dienstver-
richtung anlassbezogene Regelungen treffen.

f)	 Körpermodifikationen/Körperbemalungen
 Körpermodifikationen sind zu dekorativen Zwecken ohne medizinische Notwendigkeit durchge-

führte Eingriffe in die Substanz des menschlichen Körpers. Solche Modifikationen sind dauerhaft 
nicht oder nur schwer rückgängig zu machen (z.B. Tätowierungen, Piercings, Implantate, Skari-
fizierungen (Ziernarben), Brandings, Zahnveränderungen). 

 Körperbemalungen sind temporäre Verzierungen des Körpers mit Farbstoffen (z.B. Airbrush/
Henna-Tattoos).

 Körpermodifikationen und Körperbemalungen sind in Uniform mit folgenden Einschränkungen 
erlaubt:
- Sie dürfen die Würde des Menschen nicht verletzen. Sie dürfen keine diskriminierenden und 

pornografischen Motive sowie keine Inhalte aufweisen, die strafrechtlichen Bestimmungen 
widersprechen.

- Sie dürfen die körperliche Leistungsfähigkeit und die Funktionsfähigkeit von Ausrüstung, 
Waffen und Gerät nicht beeinträchtigen.
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- Soweit sie beim Tragen einer Uniform sichtbar sind (insbesondere im gesamten Kopfbereich 
einschließlich des Mundinnenraumes, im Bereich des Halses bis zum geschlossenen Hemd-
kragen, an den Unterarmen und an den Händen) sind abnehmbare Körpermodifikationen 
abzulegen. 

- Tunnel im Ohrläppchen sind durch eine hautfarbene Abdeckung vollständig abzudecken.
- Schmuckimplantate, einschließlich Magnetimplantate, sind aus hygienischen und medizi-

nischen Gründen sowie wegen Verletzungsgefahr am ganzen Körper nicht zulässig und sind 
in Eigenverantwortung abzulegen bzw. zu entfernen. Diese Bestimmung ist in die periodische 
Belehrung aufzunehmen.

g)	 Kopfhörer/Ohrhörer
 In Uniform dürfen Kopfhörer/Ohrhörer (einschließlich Freisprecheinrichtungen von Mobiltele-

fonen) in dezenter Ausführung und Farbe in der Freizeit bzw. in Zeiten ohne dienstliche Inanspruch-
nahme sowie während der Benützung von zivilen und militärischen Transportmitteln verwendet 
werden.

h)	 Ausnahmen	für	Soldatinnen	und	Wehrpflichtige	des	Milizstandes
 Wird der Ausgangs-, große Dienst- bzw. Gesellschaftsanzug getragen, ist es Soldatinnen erlaubt, 

von den Bestimmungen in Bezug auf „Haartracht“, „Kosmetik“ und „Schmuck“ dem Anlass 
angemessen abzuweichen.

 Für Wehrpflichtige des Milizstandes, die Milizübungen oder freiwillige Waffenübungen leisten, 
bzw. an militärischen Fortbildungen freiwillig mitwirken (Freiwillige Milizarbeit), gelten die 
Bestimmungen des militärischen Haarschnittes und der Barttracht nicht.

3. Umgangston und gegenseitiges Verhalten

Im Sinne eines guten Betriebsklimas haben alle ihren Umgangston und die sonstige Art der dienstlichen
Kommunikation auf nachfolgende Gebote auszurichten:
- Achtung und Respekt vor der Würde des Menschen;
- Höflichkeit und Korrektheit in den Umgangsformen und der Ausdrucksweise. 

4. Mitführen militärischer Ausweise 

 Soldatinnen und Soldaten, die zum Präsenzdienst oder zum Ausbildungsdienst einberufen sind, haben in 
Uniform den für sie ausgestellten militärischen Identitätsausweis sowie sonstige militärische Ausweise 
mitzuführen. Sofern es die Eigenart des Dienstes erfordert (z.B. Körperausbildung), sind Ausnahmen 
anzuordnen.

5. Unterkunftsordnung (Kasernordnung)

a)	 Verpflichtende	Kenntnisnahme	der	Diensttafel:
 Soldatinnen und Soldaten sind verpflichtet, täglich die Neuanschläge an der Diensttafel zur Kenntnis 

zu nehmen und deren Inhalte zu befolgen.

b)	 Unterbringung	und	Zimmerordnung:
- Für die Truppen, die in einer militärischen Liegenschaft untergebracht sind, ist vom Kaser-

nkommandanten eine Kasernordnung gem. § 19 Abs. 3 ADV zu erlassen und von der Dienst-
stellenleiterin bzw. vom Dienststellenleiter eine Zimmerordnung zu befehlen. Die geltenden 
Normierungen und Regeln sind allen zur Kenntnis zu bringen.

- Zum Zweck der Unterstützung einer raschen Alarmierung sowie einer leichteren Überprüfung 
von Vollzähligkeit und aus Gründen der Sauberkeit und Hygiene ist eine Spindordnung von 
der Dienststellenleiterin bzw. vom Dienststellenleiter kommandanten zu befehlen und zu 
überwachen. 

- Bei Spindkontrollen ist die Privatsphäre in Bezug auf persönliche Gegenstände zu wahren.
- In dringenden Fällen sowie zur Sicherstellung von Heeresgut kann von der Einheitskom-

mandantin bzw. vom Einheitskommandanten und höheren Vorgesetzten, nach Dienst auch 
vom OvT, eine Spindöffnung in Abwesenheit der Spindinhaberin oder des Spindinhabers 
angeordnet werden. 

 Spindöffnungen sind immer kommissionell durchzuführen und zu protokollieren. 
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 Spindöffnungen oder Kontrollen, bei denen wegen Verdachtes gerichtlich strafbarer Hand-
lungen auch private Gegenstände (z.B. Behältnisse) durchsucht werden sollen, sind durch 
Organe der Sicherheitsbehörden durchzuführen.  

6. Privatarbeiten

 Privatarbeiten aller Art während der Dienstzeit, insbesondere in heereseigenen Werkstätten oder mit 
heereseigenem Werkzeug sind verboten.

7. Alkoholkonsum

 Der Konsum alkoholischer Getränke ist während der Dienstzeit verboten. Ausnahmen genehmigt die 
oder der jeweilige Vorgesetzte ab Dienststellenleiter aufwärts.

III.   DURCHSETZUNG DER EINHALTUNG DER VERHALTENSNORMEN

Alle Vorgesetzten haben die Einhaltung der angeführten Verhaltensnormen durch Unterweisung und geeig-
nete Maßnahmen der Menschenführung, insbesondere durch Vorbild und Dienstaufsicht, sicherzustellen.

In wechselseitiger Verantwortung haben einander alle auf beobachtetes Fehlverhalten aufmerksam zu machen.

IV. INKRAFTTRETEN

Dieser Erlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Gleichzeitig werden die Erlässe vom

- 7. Juli 2016, GZ S93105/5-MFW/2016, VBl. I Nr. 45/2016 und vom
- 29. September 2016, GZ S93105/16-MFW/2016

außer Kraft gesetzt.


